
allein die Strafbarkeit des ersten Gliedes der Kette, hier mit-
hin des A. Grundsätzlich scheint es denkbar, diesen wegen
Anstiftung des zweiten Anstifters (hier: B) zur Anstiftung
des Täters (hier: C) zu bestrafen.72 § 26 StGB erfordert
schließlich allein eine limitiert akzessorische Haupttat. Die
Konstellation wäre hiermit exakt beschrieben als das, was sie
rein tatsächlich auch ist; die Kette wäre den einzelnen Schrit-
ten nachvollzogen.73 Dennoch wird die Anstiftung zur An-
stiftung regelmäßig nicht wie, sondern als die Anstiftung zur
Haupttat gesehen und somit der Anstiftungsakt des Zweit-
anstifters „weggekürzt“.74 Dieses Vorgehen ist möglich und
am Ende gegenüber der Konstruktion der Anstiftung zur
Anstiftung auch vorzugswürdig. Die Anstiftung des zweiten
Anstifters ist relativ in die Betrachtung des Handelns des
Anstifters einbezogen, nur ein Zwischenschritt zur Haupt-
tatbegehung. Am Ende kommt es dem ersten Anstifter allein
darauf an, dass der Täter zur Haupttat bestimmt wird. In
dieser Betrachtung kann die zweite Anstiftung ihre Selbst-
ständigkeit verlieren. Diese Möglichkeit wird durch ein von
Krell75 vorgebrachtes Beispiel offenbar: Wenn der Anstifter
die Anstiftung via Post verschickte, würde sie von einem
Postboten wie ein normaler Brief übermittelt; man käme
unproblematisch zur Strafbarkeit des Anstifters. Es ist aber
nicht einsichtig, weshalb diese Betrachtung anders verlaufen
sollte, wenn der Postbote darum weiß, was er dort über-
mittelt; seine Kenntnis ändert an den objektiven Verhältnis-
sen nichts.

Für die Vorzugswürdigkeit dieses Vorgehens wird einerseits
auf die Systematik des StGB verwiesen, aus der sich ergebe,
dass die limitiert akzessorische Haupttat nur eine des Be-
sonderen Teils sein könne;76 die Anstiftung als bloße Straf-
ausdehnungsvorschrift und die täterschaftliche Begehung
seien wesensverschieden.77 Andererseits wird auf den Tat-
begriff in den sonstigen Vorschriften des Allgemeinen Teils
verwiesen, der etwa beim Versuch die Anstiftung nicht er-
fassen könne.78 Das überzeugende Argument liegt allerdings
im Strafgrund der Anstiftung selbst begründet: Es bedarf
einer, wenn auch mittelbaren Rechtsgutsbeeinträchtigung
und mit ihr einer gewissen „Fühlnähe“ zum Rechtsgut. Will

man die Anstiftung als Haupttat iSd § 26 StGB genügen
lassen, so läuft man allerdings Gefahr, eine Anstiftung ad
infinitum zu erreichen;79 die Verbindung zur „finalen“
Haupttat wäre denn nicht mehr als ein rein kausaler Faktor
der Anstiftung als Haupttat, wobei sich die Frage stellte, ob
dies der eigentlichen gesetzgeberseitigen Einschätzung einer
tätergleichen Bestrafung noch gerecht würde.80 Die entspre-
chende Wertungskomponente bildet das Einfallstor für die
Möglichkeit, bei einer zu weitgehenden, zeitlichen wie sach-
lichen Distanz zwischen dem Anstifterverhalten und der
eigentlichen Tat einen Abriss der „Anstiftungskette“ zu le-
gitimieren. Dies wäre deshalb sachgerecht, weil sich das
Unrecht und der Rechtsgutsbezug immer mittelbar aus dem
Unrecht der Haupttat speisen, auch wenn die Anstiftung die
eigentliche Haupttat darstellte; das Unrecht jener Haupttat
hängt nämlich unmittelbar (oder zumindest mittelbar) an
dem der Tat des Besonderen Teils. In unserem Beispiel hat
sich A mithin der Anstiftung zur Haupttat strafbar ge-
macht.

72 So im Ausgangspunkt etwa auch BGHSt 6, 359 (361) = NJW 1954, 1896, wenn-
gleich sich dann der ganz herrschenden Auffassung und mit ihr einem Verständnis
als „mittelbare Anstiftung zur Haupttat“ angeschlossen wird; vgl. so Gallas JR
1956, 226 (226 f.), der jedoch in Betrachtung de lege ferenda ähnliche Einwände
sieht, wie die hier sogleich zur Entsch. genannten; Kraatz JURA 2006, 613 (619);
vgl. zum Problem auch D. Meyer JuS 1973, 755 ff.

73 Vgl. hierzu auch Krell JURA 2011, 499 (501).
74 Vgl. statt vieler nur Roxin StrafR AT II, 2003, § 26 Rn. 176; Wessels/Beulke/

Satzger StrafR AT, 53. Aufl. 2023, Rn. 927; Baumann/Weber/Mitsch/Eisele/Eisele
StrafR AT, 13. Aufl. 2021, § 26 Rn. 79; LK-StGB/Schünemann/Greco, 13. Aufl.
2020, § 26 Rn.104; BGHSt 6, 359 (361) = NJW 1954, 1896; BGHSt 8, 137 (139) =
NJW 1955, 1642; BGHSt 14, 156 (157) = NJW 1960, 1163.

75 Krell JURA 2011, 499 (501).
76 Sippel, Zur Strafbarkeit der „Kettenanstiftung“, 1989, S. 92 f.; Selter, Kettenanstif-

tung und Kettenbeihilfe, 2008, S. 123 ff.; Krell JURA 2011, 499 (501); in diesem
Sinne wohl auch NK-StGB/Schild/Kretschmer, 6. Aufl. 2023, Vor §§ 26 f. Rn. 10
aE.

77 Auf diesen Unterschied besteht insbes. Selter Kettenanstiftung, 2008, S. 125.
78 Sippel „Kettenanstiftung“, 1989, S. 91, 94; Selter Kettenanstiftung, 2008, S. 126;

Krell JURA 2011, 499 (501); vgl. hiergegen die durchschlagende Kritik bei Kraatz
JURA 2006, 613 (619).

79 Aus diesem Grunde ebenfalls ablehnend Maurach/Gössel/Zipf StrafR AT 2,
7. Aufl. 1989, § 50 Rn. 134.

80 Aus diesen Gründen auch de lege ferenda ablehnend Gallas JR 1956, 226 (226 f.);
krit. zumindest vor dem Aufforderungscharakter des § 26 StGB auch NK-StGB/
Schild/Kretschmer, 6. Aufl. 2023, § 26 Rn. 4.
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& SACHVERHALT

Alfonso (A) ist seit seiner Jugend von brennenden Gegenständen und dem Anblick der
Flammen eines Feuers fasziniert. Da er künftig nicht mehr nur passiv Grillfesten oder
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Lagerfeuern im Münchener Umland beiwohnen möchte, beschließt er, nunmehr selbst zur
Tat zu schreiten und für Feuer zu sorgen.

Um in den Genuss eines „Flammenspektakels“ zu kommen, macht er sich eines Nachts mit
dem Auto auf den Weg zum Grundstück der Paula (P), die er noch aus Schulzeiten kennt
und nicht leiden kann. Die P führt im Nachbarort des A einen landwirtschaftlichen Betrieb.
Dieser besteht unter anderem aus einem Wohnhaus und einer kleinen Scheune (Wert der
Scheune: 100.000 EUR), die baulich nicht miteinander verbunden sind. Da A die P nicht
wecken oder gar gefährden möchte, plant er, sich nur der Scheune zuzuwenden. Diese dient
der P dauerhaft dazu, ihre zum Verkauf bestimmten, landwirtschaftlichen Erzeugnisse
zwischenzulagern. Nachdem A das Grundstück der P betreten hat, macht er sich umgehend
auf den Weg zur Scheune. Diese ist vollständig aus Holz, fest im Boden verankert und
besteht aus einem einzigen, überdachten Raum. Zunächst betritt A die unverschlossene
Scheune durch die Eingangstüre. Mit seiner mitgebrachten Taschenlampe leuchtet A rasch
den Raum der Scheune aus, weil er es für möglich hält, dass dort Personen anwesend sind
oder nächtigen. Hierbei übersieht er aber den Landstreicher Lennard (L). Dieser liegt wie
jeden Abend in den letzten Monaten nach seinen ausgiebigen Tagestouren – mit Einver-
ständnis der P – schlafend in einer Ecke der Scheune hinter einem Stapel Holzbretter.
Davon abgesehen befinden sich in diesem Moment keine anderen Gegenstände oder weitere
Personen in der Scheune. Sodann schüttet A das von ihm mitgebrachte Benzin über zwei
der vier Holzwände und über die drei tragenden Stützpfeiler der Scheune und entzündet
diese mit seinem Feuerzeug. Sowohl an der Wand als auch an den Pfeilern entfacht umge-
hend ein Feuer. Aufgrund der sich rasch ausbreitenden Flammen inhaliert A eine große
Menge Rauch, der einen starken Hustenanfall bei ihm auslöst. Als die Flammen auf die
anderen Wände, den Fußboden und das hölzerne Dach der Scheune übergreifen, verlässt A
zügig die Scheune. L erstickt infolge der Rauchentwicklung durch das Feuer, was A weder
für möglich gehalten hat noch billigend in Kauf nahm. Wie von A geplant, brennt die
Scheune vollständig nieder.

Da A immer noch nicht genug hat, beschließt er spontan, sich noch dem vor dem Wohnhaus
stehenden Wohnmobil zu widmen und dieses in Brand zu setzen. Das Wohnmobil gehört Ps
Bruder Stefan (S), der darin dauerhaft lebt. Dort hat S vergessen, den Gasherd auszuschalten,
wodurch sich im Innenraum des Fahrzeugs leicht entzündliche Dämpfe gebildet haben. Als A
das zu seiner Verwunderung unverschlossene Wohnmobil mit seinem bereits brennenden
Feuerzeug betritt, um dieses anzuzünden, kommt es aufgrund der hierdurch ausgelösten
Verpuffung zu einer Explosion. Durch diese wird A zurückgeschleudert und das Wohnmobil
zerstört. Einen solchen Ausgang hielt A nicht für gänzlich ausgeschlossen und nahm ihn hin.
S ist in diesem Moment aber nicht anwesend.

Wie hat sich Alfonso nach dem StGB strafbar gemacht?

Bearbeitungshinweis: Die §§ 123, 221, 303, 305, 306b, 306f, 308 StGB sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

1. TATKOMPLEX: DIE SCHEUNE

A. §§ 212 I, 211 STGB BEZÜGLICH L

Eine Strafbarkeit des A gem. §§ 212 I, 211 StGB bezüglich L scheidet mangels Tötungs-
vorsatzes aus. A wusste nicht, dass L in der Scheune war. Auch wollte er nicht dessen Tod.

Hinweis: Gleichermaßen fehlt A der Vorsatz zu den §§ 223 I, 224 I StGB bezüglich L.

B. § 222 STGB BEZÜGLICH L

A könnte sich gem. § 222 StGB strafbar gemacht haben, indem er in der Scheune Feuer legte
und L aufgrund der daraus resultierenden Rauchentwicklung erstickte.

I. Tatbestandsmäßigkeit

Fraglich ist, ob A tatbestandsmäßig handelte. L ist tot. Hierfür war die Handlung des A
kausal im Sinne der Conditio-sine-qua-non-Formel. Das von A verursachte Feuer und die
dadurch entstehende Rauchentwicklung in der Scheune kann nicht hinweggedacht werden,
ohne dass der Tod des L, als tatbestandsmäßiger Erfolg des § 222 StGB, in seiner konkreten
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